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Kreisstadt Siegburg                           Anlage 1  
 
 
Gremium: Planungsausschuss  
Sitzung am:  01.07.2024 
 
 
 

Bebauungsplan Nr. 50/6, „Wohnanlage Haufeld“  
Bereich zwischen Von-Stephan-Straße, Alleestraße und Industriestraße im Siegburger Zentrum 

 
Eingegangene Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge der Stadtverwaltung  
 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
1.1 Privatperson 1 
1.2 Privatperson 2 
1.3 Privatperson 3 
1.4 Privatperson 4 
1.5 Privatperson 5 
 
 
2. Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende abwägungsrelevante 
Stellungnahmen eingegangen: 
 
2.1 Bezirksregierung Düsseldorf; Kampmittelbeseitigungsdienst 
2.2 Kreisstadt Siegburg Feuerwehr; Gefahrenabwehr Vorbeugender Brandschutz 
2.3 Stadtverwaltung Siegburg, Untere Denkmalbehörde 
2.4 Amprion GmbH 
2.5 Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis 
2.6 WTV; Wahnbachtalsperrenverband 
2.7 Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser 
2.8 PLEdoc GmbH 
2.9 Stadtverwaltung Siegburg, Amt für Mobilität & Infrastruktur 
2.10 Westnetz GmbH 
2.11 Rhein-Sieg Netz GmbH 
2.12 Vodafone West GmbH 
2.13 Deutsche Flugsicherung GmbH 
2.14 Stadtwerke Bonn GmbH 
2.15 Rhein-Sieg-Kreis, Regionalplanung und Strategische Kreisentwicklung  
2.16 Stadtverwaltung Siegburg, Amt für Umwelt und Wirtschaft 
 
Die aufgelisteten Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt.  
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1.1 Privatperson 1 mit Mail vom 19.10.2023 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Tiefbauarbeiten sind nur auf dem Grundstück der Schule geplant. Die erwähnte Bebauung ist durch den 
Straßenraum vom Baugrundstück getrennt. Bauschäden an den Bestandsgebäuden sind nicht zu er-
warten. Mit der geplanten eingeschossigen Tiefgarage wird eine dauerhafte Absenkung des Grundwas-
serstandes nicht notwendig. Gegebenenfalls wird eine Absenkung während der Bauzeit der Tiefgarage 

erfolgen. Dies dürfte jedoch keine großen Auswirkungen auf die Umgebung haben. Nach Herstellung 
der Tiefgarage wird sich der Grundwasserstand wieder normalisieren. Der Vorhabenträger wird jedoch 
vor Baubeginn den aktuellen Zustand der angrenzenden Gebäude dokumentieren (Beweissicherung), 
um mögliche Bauschäden an der Bestandsbebauung nach der erfolgten Bauausführung rechtssicher 
dokumentieren zu können. 

 
Die aufgezählten Planvorhaben liegen außerhalb des Geltungsbereiches und sind nicht Gegenstand 
dieser Bauleitplanung. Innerhalb des Plangebiets wird eine Tiefgarage geplant. Die Tiefgarage soll ge-
werblich betrieben werden und neben den Stellplätzen für die geplanten Wohnungen zu einem nicht 
unwesentlichen Teil kostenpflichtige Parkplätze für Nutzungen außerhalb des Plangebietes aufnehmen. 

Um einschätzen zu können, welche Verkehrsbelastung zukünftig zu erwarten ist, und ob die-se in dem 
vorhandenen Straßennetz verträglich abgewickelt werden kann, wurde für den gesamten Bereich des 
Masterplans Haufeld wurde eine Verkehrsuntersuchung (Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co.KG) durch-
geführt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass bei Umsetzung aller im Masterplan angedachten Maß-
nahmen, dazu zählen unter anderem der Wegfall des bestehenden Parkplatzes östlich des Plangebiets 

und das eigentliche Vorhaben innerhalb des Plangebiets, das Verkehrsaufkommen in dem vorhandenen 
Straßennetz verträglich abgebildet wird. 
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1.2 Privatperson 2 mit Mail vom 04.10.2023 
 

 

 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Zu Baumfällungen: 
Die meisten Bestandsbäume müssen wegen der geplanten Tiefgarage gefällt werden. Lediglich der 
Baumbestand an der Ecke Haufeld/Von-Stephan-Straße kann erhalten werden. Innerhalb des Plange-
biets werden zur Kompensation gemäß Baumschutzsatzung neue Bäume gepflanzt. Mit den festgesetz-
ten Begrünungsmaßnahmen wird einer Überhitzung des Plangebiets entgegengewirkt. Darüber hinaus 

werden an einigen Gebäudeabschnitten Fassadenbegrünungen vorgesehen. 
Der Masterplan stellt die grobe Planung des gesamten Untersuchungsraumes und der Einzelprojekte 
in einem größeren Maßstab dar. Die hier vorgestellte Planung hat die Aufgabe, die durch den Master-
plan angestoßenen Projekte in einem kleineren Maßstab auszuarbeiten. Aus städtebaulichen Gründen 
und für eine bessere Verträglichkeit mit der Nachbarschaft weicht die detaillierte Planung vom Master-

plan ab. Der Masterplan wird weiterhin als Grundlage für die gewünschte Entwicklung des Stadtteils 
herangezogen und dient weiterhin als Abwägungsgegenstand. 
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Zu Tiefgarage/Verkehrslenkung: 
Das Straßenprofil in der Wilhelmstraße ist zu schmal, um neben der Einfahrt auch eine Ausfahrt aufzu-
nehmen. Die Tiefgarage soll gewerblich betrieben werden und neben den Stellplätzen für die geplanten 
Wohnungen zu einem nicht unwesentlichen Teil kostenpflichtige Parkplätze für Nutzungen außerhalb 
des Plangebietes aufnehmen. Auch eine Anmietung der Stellplätze für Bewohner außerhalb des Plan-

gebiets wird ermöglicht. Es ist angedacht, die gewerbliche Nutzung der Tiefgarage nur im Tagzeitraum 
von 6 – 22 Uhr zu erlauben. Im Nachtzeitraum wird die Tiefgarage nur noch von den Bewohnern befah-
ren.  
Für den gesamten Bereich des Masterplans Haufeld wurde eine Verkehrsuntersuchung (Ingenieur-
gruppe IVV GmbH & Co.KG) durchgeführt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass bei Umsetzung aller 

im Masterplan angedachten Maßnahmen, dazu zählen unter anderem der Wegfall des bestehenden 
Parkplatzes östlich des Plangebiets und das eigentliche Vorhaben innerhalb des Plangebiets, das Ver-
kehrsaufkommen in dem vorhandenen Straßennetz verträglich abgebildet wird. Zur Bewertung der 
durch die Zusatzverkehre und Tiefgaragenein- und -ausfahrten entstehenden Lärmimmissionen ist ein 
Schallgutachten (grasy + zanolli engineering, September 2023) erarbeitet worden. Dieses kommt zu 

dem Ergebnis, dass in der Umgebung des Plangebiets die Orientierungswerte der TA-Lärm für Allge-
meine Wohngebiete im Tageszeitraum eingehalten werden können. Gemäß Gutachten wird vor allem 
durch den Fremdverkehr verursachte Verkehrslärm demnach nicht stark ansteigen. Gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse werden auch zukünftig gewährleistet. 
 

Zu Bauhöhe: 
Um das Potential der Innenentwicklung möglichst auszuschöpfen sieht der Bebauungsplan eine höhere 
Geschossigkeit im Vergleich zum Gebäudebestand vor. Der Bereich westlich des Plangebietes (in der 
Nähe des genannten Wohngebäudes) ist von 3- und 4-geschossigen Mehrfamilienhäusern dominiert. 
Das Bestandsgebäude der Schule hat eine Höhe von bis zu 3 Geschossen und steht rund 5 m näher 

an der nördlichen Von-Stephan-Straße als die festgesetzten Baugrenzen. Westlich des Plangebiets ist 
bereits Geschosswohnungsbau mit vier Vollgeschossen vorhanden. Im Bebauungsplan wird die Mög-
lichkeit geschaffen ein Vollgeschoss mehr zu errichten. Von seiner Kubatur fügt sich das Vorhaben 
daher in die bestehende Bebauung in Richtung Westen ein. Mit der angedachten Staffelung der Ge-
bäudehöhen und einem Abrücken im Norden im Vergleich zur Bestandsbebauung wird einer negativen 

Einwirkung auf die umgebende Bebauung entgegengewirkt. 
 
 
 
 
1.3 Privatperson 3 mit Schreiben vom 11.10.2023 
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Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Zu 1.: Im Laufe des Verfahrens wurden Abstimmungen zwischen der Investorin und Privatperson 3 
geführt, die dazu geführt haben, dass der Geltungsbereich und die Tiefgarage im Norden um die er-
wähnten Grundstückteile erweitert wurde. 

 
Zu 2.: Eine Zuwegung zum Quartiersplatz von der nördlichen Von-Stephan-Straße wird im Bebauungs-
plan durch ein Gehrecht zu Gunsten der Allgemeinheit gesichert.  
 
 
 
 
1.4 Privatperson 4 mit Mail vom 19. Oktober 2023  
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes dargestellten öffentlichen Verkehrsflächen stellen ledig-
lich den Bestand dar. Die Neugestaltung von Straßenverkehrsflächen kann im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens nicht geregelt werden.  
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1.5 Privatperson 5 mit Mail vom 20. Oktober  
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Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Zu Lärmbelastung durch die Begegnungsfläche: 
Wie in der Stellungnahme aufgeführt, befindet sich in direkter Nähe zum Plangebiet bereits heute ein 
Spielplatz, der durch den Bau der Turnhalle wegfallen wird. Der angedachte Quartiersplatz wird attrak-

tive Aufenthaltsbereiche für alle Altersgruppen in der Nachbarschaft anbieten. Da sich die Zielgruppe 
im Vergleich zum bestehenden Spielplatz erweitern wird, ist davon auszugehen, dass die soziale Kon-
trolle gesteigert wird.  
Die Anregung mit der Lärmampel wird an die Investorin weitergegeben und innerhalb der Stadtverwal-
tung geprüft. Eine Festsetzung der Lärmampel im Bebauungsplan ist nicht möglich, da es für solche 

Anlangen im Planungsrecht keine Rechtsgrundlage gibt. Die Lärmampel wird deshalb nicht Bestandteil 
des Bebauungsplans. 
 
Zu Gewerbeflächen innerhalb des Neubaus: 
Die Anregung zur Ansiedlung von medizinnahen Dienstleistungen wird an die Investorin weitergegeben. 

Im Bebauungsplan ist der Bereich als Sondergebiet „Wohnen/ gewerbliche Tiefgarage“ festgesetzt. In 
den textlichen Festsetzungen wird aufgeführt, dass Anlagen für soziale und gesundheitliche sowie 
Räume für freie Berufe zulässig sind. Der Bebauungsplan schließt medizinnahe Dienstleistungen nicht 
aus und daher könnten solche auch hier untergebracht werden. 
 
Zu Mietspiegel: 
Die Anregung wird der Investorin weitergegeben. Die zukünftigen Mietpreise können zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht festgestellt werden. Mietpreise können in einem Bauleitverfahren nur bedingt beein-
flusst werden. Zur Sicherung von Mietpreisen fehlt es an Rechtsgrundlagen. 
 
 
 
 
2.1 Bezirksregierung Düsseldorf; Kampfmittelbeseitigungsdienst  

mit Schreiben vom 07.07.2023 
 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 

Die empfohlene Untersuchung der zu überbauenden Flächen auf Kampfmittel erfolgt vor Baubeginn. 
Ein mögliches Vorkommen von Kampfmittel wird als Hinweis in die textlichen Festsetzungen aufgenom-
men. 
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2.2 Kreisstadt Siegburg Feuerwehr; Gefahrenabwehr Vorbeugender Brandschutz 
  mit Mail vom 18.09.2023 
 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Zur Kenntnis genommen.  
 
Die Anforderungen an die Löschwasserversorgung sowie Flächen für die Feuerwehr werden der Vor-
habenträgerin übermittelt und im Rahmen des Bauantragsverfahrens geprüft. 
 
 
 
 
2.3 Stadtverwaltung Siegburg, Untere Denkmalbehörde mit Mail vom 18.09.2023 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
2.4 Amprion GmbH mit Mail vom 19.09.2023 
 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
Die zuständigen Unternehmen wurden ebenfalls beteiligt. 
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2.5 Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis mit Schreiben vom 21.09.2023 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
2.6 Wahnbachtalsperrenverband (WTV) mit Schreiben vom 22.09.2023 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
2.7 Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser mit Schreiben vom 22.09.2023 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Anregung wird bei der weiteren Planung berücksichtigt. Eine detaillierte Entwässerungsplanung 
sowie ein Überflutungsnachweis werden zum Bauantragsverfahren vorgelegt und mit den Stadtbetrie-
ben und dem Rhein-Sieg-Kreis abgestimmt. 
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2.8 PLEdoc mit Mail vom 25.09.2023 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
Die PLEdoc wird im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB erneut beteiligt. 
 
 
 
 
2.9 Stadtverwaltung Siegburg, Amt für Mobilität & Infrastruktur mit Mail vom 04.10.2023 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Beschreibung der Erschließung in der Begründung wird präzisiert.  
 
Die Verkehrsuntersuchung wird im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB veröffentlicht. 
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2.10 Westnetz GmbH mit Mail vom 04.10.2023 
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Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
In den textlichen Festsetzungen wird der Hinweis auf das Hochspannungskabel sowie den Sicherheits-
bereich nachrichtlich übernommen. Der Verlauf der Leitung mit Sicherheitsbereich wird auch in die Plan-
zeichnung aufgenommen. Die Leitung liegt im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche. Diese ist zwar 
zu Hälfte in den Geltungsbereich aufgenommen worden, es sind jedoch keine Veränderung der öffent-
lichen Verkehrsfläche im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geplant. Die einzuhaltenden Mindest-
abstände werden in der Begründung aufgelistet.  
 
 
 
2.11 Rhein-Sieg Netz GmbH mit Mail vom 11.10.2023 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Zur Kenntnis genommen.  
 
Der Hinweis auf die Trafo-Station wird an die Investorin weitergegeben. Im Baugenehmigungsverfahren 
wird die Planung mit der Rhein-Sieg-Netz GmbH abgestimmt. 
 
 
 
2.12 Vodafone West GmbH mit Mail vom 11.10.2023 
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Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
Weitere Stellungnahmen der zuständigen Fachabteilungen sind nicht eingereicht worden. 

 
 
 
 
2.13 Deutsche Flugsicherung GmbH mit Mail vom 12.10.2023 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
2.14 Stadtwerke Bonn GmbH, mit Mail vom 12.10.2023 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
Die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft ist im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
beteiligt wurden. Die nächste Beteiligung erfolgt im Rahmen der Veröffentlichung gem. § 4 Abs. 2 
BauGB. 
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2.15 Rhein-Sieg-Kreis, Regionalplanung und Strategische Kreisentwicklung  
mit Schreiben vom 20.10.2023 
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Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
 
Zu Immissionsschutz: 
 
Da die gewerbliche Nutzung der Tiefgarage auf den Tageszeitraum (6-22 Uhr) beschränkt wird, wird 
der meiste Pkw-Verkehr tagsüber abgewickelt. Darüber hinaus ist die Bebauung auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite in Zeilenbebauung mit der schmalen Seite zur Tiefgaragenausfahrt gerichtet und 

durch straßenbegleitende Bäume geschützt. Es ist davon auszugehen, dass der ausfahrende Verkehr 
dadurch keine unverhältnismäßig starken Lichtimmissionen verursachen wird. 
 
 
Zu Schmutz- /Niederschlagswasserbeseitigung: 

 
Die Entwässerung des Bauvorhabens ist gesichert. In der Wilhelmstraße liegt ein Trennsystem vor, an 
das angeschlossen werden soll. Dieses ist in der Lage die anfallenden Schmutz- und Niederschlags-
wassermengen aufzunehmen. Auch im weiterführenden Netz entstehen durch den Anschluss keine 
hydraulischen Engpässe. 

Das Bauvorhaben liegt innerhalb der Gesamtmaßnahme „Masterplan Haufeld“. Für das gesamte Mas-
terplangebiet wird zurzeit ein Entwässerungskonzept erstellt mit der Zielsetzung im gesamten Baugebiet 
einen Zustand zu erreichen der in etwa den natürlichen Wasserhaushalt entspricht. Es werden hier 
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Maßnahmen zur Verdunstung/Versickerung von Niederschlagswasser untersucht, um zu erreichen, 

dass keine zusätzlichen Abflüsse zu den Gewässern (Mühlengraben/Sieg) entstehen.  
 
Für das Plangebiet ist bereits eine Dachbegrünung vorgesehen. Die unverschmutzten bzw. gering ver-
schmutzen Niederschlagswassermengen (Dachflächen) können aufgrund der Tiefgaragenplanung nicht 
auf dem Baugrundstück versickern. Da das spätere Bauvorhaben eine Fläche von mehr als 800 m² 

aufweist ist im Entwässerungsantrag ein Nachweis nach DIN 1986-100 für den Überflutungsschutz zu 
erbringen. Die erforderlichen Rückhalteräume bei Starkniederschlägen sind auf den Grundstücksflä-
chen bereit zu stellen. Hier werden entweder unterirdische Rückhalteräume angelegt oder es erfolgt 
eine Zwischenspeicherung auf der Geländeoberfläche ohne Abfluss auf Drittgrundstücke. 
 

 
Zu Überschwemmungsgebiet /Hochwasserrisiko: 
 
Der geforderte Hinweis auf das Hochwasserrisiko und das Überschwemmungsgebiet wird in den textli-
chen Festsetzungen als Nachrichtliche Übernahme aufgenommen. 

 
Zu Anpassung an den Klimawandel (Starkregen): 
 
Auf die Einstauhöhen bei extremen Starkregenereignissen wird im textlichen Teil des Bebauungsplanes 
und in der Begründung hingewiesen. Der Überflutungsnachweis wird zum Bauantragsverfahren vorge-
legt. 
 
 
Zu Altlasten: 
 
Die Hinweise werden in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
 
Zu Natur, Landschafts- und Artenschutz: 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine ASP Stufe II durchgeführt mit folgenden Ergeb-
nissen: Eine Betroffenheit von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Brutvogelarten (insb. Gebäude-
brüter wie Haussperling, Mauersegler) konnte nicht festgestellt werden. Es wurden im Rahmen der Un-
tersuchungen auch keine Brutvögel am Gebäude oder an den Bäumen auf dem Grundstück festgestellt. 
Maßnahmen für Brutvögel sind somit nicht notwendig. Bei der Untersuchung zur Betroffenheit von Fle-
dermäusen wurden keine Winterquartiere im Plangebiet nachgewiesen. Es wurde jedoch eine Wochen-
stube am Gebäude festgestellt., Dieser Verlust von einem Wochenstubenquartier muss vorgezogen, 
das bedeutet vor der Vorhabenumsetzung, durch die Herstellung von Ersatz-quartieren ausgeglichen 
werden (CEF-Maßnahme). Für die Anbringung der Ersatzmaßnahme müssen im Umfeld geeignete Flä-
chen gesucht werden. Der Umfang und die Lage der Maßnahme sind mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Rhein-Sieg-Kreises abzustimmen. 
 
Der Abriss, v.a. relevanter Strukturen (Verblendung Attika im Dachbereich), sollte in den Wintermonaten 
durchgeführt werden, wenn die Wochenstube ausgezogen ist. Vor Abriss relevanter Strukturen ist im 
Rahmen einer Ökologischen Baubegleitung (ÖBB), also einer Vorkontrolle am Abend oder Morgen des 
Abrisses festzustellen, ob sich Fledermäuse am Gebäude befinden. Die Umsetzung der aufgeführten 
CEF-Maßnahme wird im Rahmen des städtebaulichen Vertrags zwischen der Stadt und der Investorin 
verbindlich geregelt.  
 
Die Hinweise zu Vogelschlag und Lichtimmissionen werden folgendermaßen in den Textteil des Bebau-
ungsplanes aufgenommen: 
 
Hinweis zu Vogelschlag an Gebäuden 
Durch bauliche Maßnahmen soll der Vogelschlag an Glasflächen vermieden werden. Geeignete Maß-
nahmen zur Reduktion von gefahrvollen Durchsichten und Spiegelungen liegen in der Verwendung 
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halbtransparenten Glases, hochwirksamer Markierungen und Abschattungen insbesondere an risiko-
behafteten, verglasten Gebäudekanten, Fußgängerbrücken/ -durchgängen, transparenten Balkonge-
ländern und Wintergärten. 
 
Hinweis zu Lichtemissionen 
Notwendige Beleuchtungen des öffentlichen und privaten Raumes sowie von baulichen Anlagen sollen 
technisch und konstruktiv so angebracht, mit Leuchtmitteln versehen und betrieben werden, dass Tiere 
und Pflanzen wildlebender Arten vor vermeidbaren nachteiligen Auswirkungen durch Lichtemissionen 
geschützt sind. Beleuchtungsplanungen für den öffentlichen Raum sollen Aussagen zur Beleuchtungs-
stärke, Leuchtdichte, beleuchteter Fläche, Abstrahlungsgeometrie, zum Farbspektrum und ggf. zur Re-
gulierung der Beleuchtungsstärke treffen. Weitere Informationen können der LANUV-Info 42 (2018): 
„Künstliche Außenbeleuchtung - Tipps zur Vermeidung und Verminderung störender Lichtimmissionen“ 
entnommen werden. 
 
 
Zu Klimaschutz: 
 
In der Festsetzung 10.2 wurde eine Mindestfläche von 2.200 m² festgesetzt, die mit einer Mischvegeta-
tion aus standortgerechten Sträuchern, Bodendeckern und/ oder Rasen zu begrünen ist. Bei dem Be-
reich zwischen den Gebäuden handelt es sich um eine halböffentliche Fläche, die zum Teil voraussicht-
lich als Privatgärten genutzt werden wird. Die genaue Aufteilung wird erst zum Baugenehmigungsver-
fahren ausgeplant vorliegen.  
 
Um eine verschlechterte klimatische Situation zu minimieren, werden diverse Pflanzgebote und Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt. Wie zum Beispiel der Erhalt des Baumes Ecke Von-Stephan-Straße 
und Haufeld, die Anpflanzung von neuen Bäumen innerhalb des Vorhabengebiets und, Dachbegrünung. 
Darüber hinaus ist es vorgesehen, an Gebäudeabschnitten, die nicht durch Fenster oder Eingänge un-
terbrochen werden, Fassadenbegrünungen vorzunehmen. Da auf dem aktuellen Stand der Planung 
nicht vorhersehbar, welche Fassadenabschnitte es werden, soll dies im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens festgelegt werden. Zur Absicherung wird die Vorgehensweise in den städtebaulichen 
Vertrag aufgenommen. 
Mit den festgesetzten und vertraglich gesicherten Begrünungsmaßnahmen wird der thermischen Belas-
tung des Plangebiets entgegengewirkt bzw. die Auswirkungen werden gemindert. 
 
 
 
 
2.16 Stadtverwaltung Siegburg, Amt für Umwelt und Wirtschaft mit Mail vom 20.10.2023 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Der Hinweis zur Lage des Plangebiets in einem Bereich mit starker thermischer Belastung wird in der 
Begründung in Kapitel 7.10 aufgenommen. 
 

Mit den festgesetzten Begrünungsmaßnahmen wird einer Überhitzung des Plangebiets entgegenge-
wirkt. 


